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Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §16 Abs1 Z8 litb;

Rechtssatz

Kategorieanhebungen können auch bei zinsgeregelten Mietobjekten zu höheren Erträgen auf Grund künftiger

Neuvermietungen führen, sodass der Hinweis auf gesetzliche Zinsbeschränkungen die gänzliche Ablehnung der

bewertungstechnischen Berücksichtigung einer durch Baumaßnahmen hervorgerufenen Verbesserung der künftigen

Ertragslage nicht ausreichend trägt.
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